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nachdrucksamst erinnert, und ermahnt haben, dasz sich die siimment-
liche Gemeinden angelegen seyn lassen möchten den Höchsten Auf
trag des Enädigftgebietenden Landes Herren zu vollziehen, und 
dasz zum allgemeinen Nutzen, und besten so höchst vorteilhafte Werk 
sobald es nur immer möglich, trachten, in seinen vollkommensten 
Standt herzustellen. Und weilen Kürze halber in diesen bereits 
abgelesenen Punkten ohnmöglich alles hat können angefügt und 
angezogen werden, was zum Te i l sündhaft verbothen und strafbar 
zum Theil aber auch zu einer guten Mannszucht innerlichen Ruh 
und Sicherheit und zum allgemeinen Besten des Landes abzielet 
als nämlichen der Eifer in den Gottesdienst, und fleißigen A n 
hörung des Worts Gottes, der ehrbaren, und sittsamen Betrag und 
Ordnung in und auszer der Kirchen, die Abstellung der sünd und 
lasterhaften Handlungen und Miszbräuchen als des unchristlichen 
Fluchens und Schwören?, überflüssigen Saufens und Fressens, das 
unerlaubte Spielen, nächtliche Zusammenkünften, und Herum-
schwermungen, sowohl alter, als junger Leute beiderley Geschlechts, 
und überHaupts, was immer Sünd, und Baszthaftes') und der 
guten Mannszucht, oder der innerlichen Ruh und Sicherheit widri
ges gethan, begangen, und ausgeübt werden kann, alles dieses 
wollen Seine Hochfürstliche Durchlaucht euer gnädigst gebietende 
Landesfürst und Herr Herr bey hoher Ungnade, und unter empfind
licher Bestrafung abgethan wissen, und hiemit nachdrücksamst ver
bothen haben Endlichen und letzlichen: 

Haben Seine Hochfürstliche Durchlaucht gnädigst zu gebieten 
und anzubefehlen geruhet, dasz Niemand aus denen Unterthanen bey 
schwerer und schon bestimmter Straf sich unterfangen solle mit 
einigen Juden unter was immer für einen fürwandt es seyn möchte, 
zu handlen, maßen Höchstgedacht Seine Hochfürstliche Durchlaucht 
denen Juden allen Handel, und Wandel in allhiesigem Reichs-
Fürstentum Liechtenstein schlechterdings, und für allemal verbothen 
haben wollen, gleich wie nun diese vorabgelesene Punkten, oder die 
sogenannte Landes-Oeffnung nichts anderes zum Gegenstände haben 
und in sich enthalten, als was zum allgemeinen Besten und Nutzen 
des Landes, und der Unterthanen selbsten abzielet, so werden nicht 
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